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A Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Schönebeck (Elbe) 

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner 7. Sitzung am 26.06.2025 
nachfolgende Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt gemacht werden: 
 
Beschluss-Nummer: 0145/2025   
Satzung über das Bürgerbudget der Stadt Schönebeck (Elbe) (Bürgerbudgetsatzung) 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die als Anlage I beigefügte folgende Erste 
Änderung der Satzung über das Bürgerbudget der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Bürgerbudgetsatzung). 
 
Schönebeck (Elbe), 17.07.2025 
 
 
Knoblauch  
Oberbürgermeister 
 
Anlage I 

Erste Änderungssatzung der 
 Satzung über das Bürgerbudget der Stadt Schönebeck (Elbe) 

(Bürgerbudgetsatzung) 
Präambel 

Aufgrund der §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung hat 
der Stadtrat in seiner Sitzung vom 26.06.2025 die nachfolgende Erste Änderung der 
Bürgerbudgetsatzung vom 01.01.2025 beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderungen 

 
Dem § 8 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
Das Bürgerbudget entfällt, sofern die Stadt Schönebeck (Elbe) ein neues 
Haushaltskonsolidierungskonzept aufstellen muss. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die Erste Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Schönebeck (Elbe), 17.07.2025 
 
 
Knoblauch  
Oberbürgermeister        (Dienstsiegel) 
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Beschluss-Nummer: 0140/2025   
Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die als Anlage I beigefügte Erste 
Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe). 
 
Schönebeck (Elbe), den 17.07.2025 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
Anlage I   
 

Erste Änderungssatzung  
der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 

 
Präambel 

 
Auf Grund der §§ 5, 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. 
LSA S. 288), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in 
seiner Sitzung am 26.06.2025 folgende Erste Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) vom 08.11.2024 beschlossen:  

 
Artikel 1 

Änderung(en) 
 
1. § 13 Absatz 3 (k) erhält folgende geänderte Fassung: 
 

 „(k) 1. über die Vergabe von Aufträgen für Energie- und Wärmelieferverträgen. Der 
Oberbürgermeister berichtet spätestens in der übernächsten Sitzung über diese 
Vergabe ab einem Betrag von 1.000.000 € dem Haupt- und Vergabeausschuss. 

 
  und über die Vergabe von Aufträgen mit einem Wertumfang von im Einzelfall  
 
  2. unter 500.000 Euro für Bauleistungen, 
  3. unter 250.000 Euro für Liefer- und Dienstleistungen (die nicht unter Nr. 1 fallen), 
  4.  unter 500.000 Euro für Konzessionen,“ 
 
 
2. § 13 Absatz 3 (m) erhält folgende ergänzte Fassung: 
 

 „(m) die Gewährung von Zuwendungen an Dritte auf der Grundlage der vom Stadtrat 
erlassenen Satzungen und Förderrichtlinien (in den jeweils geltenden Fassungen) 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel,“ 

 
 
3. In § 15 Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 14“ durch „§ 15“ ersetzt. 

 
4. In § 23 Absatz 1 Satz 4 wird nach dem Wort „Regelungen“ ein Komma gesetzt und das 
Wort  
    „Satzungen“ eingefügt. 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), den 17.07.2025 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschluss-Nummer: 0150/2025   
Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse der 
Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die als Anlage I beigefügte Erste 
Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse der Stadt 
Schönebeck (Elbe) und der Anlagen 1 und 2. 
 
Schönebeck (Elbe), den 17.07.2025 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
Anlage I 
 

Erste Änderung der G E S C H Ä F T S O R D N U N G 
für den Stadtrat und seine Ausschüsse der Stadt Schönebeck 

(Elbe) mit Anlagen 1 und 2 
 
Aufgrund des § 59 Kommunalverfassungsgesetz Landes Sachsen-Anhalt  
(KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA  
S. 288), in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe)  
in seiner Sitzung am 26.06.2025 folgende ers te Änderung der  Geschäftsordnung für 
den Stadtrat und seine Ausschüsse vom 04.07.2024 beschlossen: 

 
Artikel 1 

Änderung(en) 
 
1. In § 10 Absatz 10 Satz 1 wird das Wort „Vertretungsberechtigten“ wird durch das Wort 
„Vertrauenspersonen“ ersetzt. 
 
2. In § 12 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „§ 28 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 29 Abs. 2“ 
ersetzt. 
3. § 24 Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Über die Verwendung der Zuwendungen im jeweiligen Haushaltsjahr haben  
 die Fraktionen dem Ratsbüro unaufgefordert bis spätestens 20. Januar des 
Folgejahres einen Verwendungsnachweis mit Originalbelegen nach Ablauf des 
Haushaltsjahres zur Prüfung vorzulegen.“ 
 

4. § 28 erhält folgende Fassung: 
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 „§ 28 
Durchführung von Videokonferenzen und Abstimmungen in 

außergewöhnlichen Notsituationen 
 
(1) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 1 KVG LSA 

entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister, ob die 
Sitzung in Form einer Videokonferenz durchgeführt wird und beruft den Stadtrat unter 
Mitteilung der Tagesordnung sowie Angabe von Zeit und Zugang zum virtuellen 
Sitzungsraum ein. § 1 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und 2 (1. Alternative), Absätze 4 und 5 
sowie § 1 Abs. 1 S. 3-6, § 3 Abs. 3 und 5, § 14 und § 2 gelten entsprechend. 

 
(2) Für den Ablauf einer Videokonferenzsitzung gelten die in dieser Geschäftsordnung 

festgelegten Grundsätze soweit nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist. 
 
(3) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

fest, indem er die stimmberechtigten Mitglieder namentlich aufruft. Ist das aufgerufene 
Mitglied der Videokonferenz zugeschaltet, so meldet es sich durch eine kurze 
akustische Bestätigung zurück. Der Protokollführer trägt die teilnehmenden 
stimmberechtigten Mitglieder in eine Anwesenheitsliste ein. 

 
(4) Vor jeder Abstimmung stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit sowie die 

Funktionsfähigkeit des Videokonferenzsystems fest. Abstimmungen erfolgen 
grundsätzlich namentlich. Elektronisch kann nur abgestimmt werden, sofern 
gewährleistet ist, dass das Abstimmungsergebnis ohne Zeitverzug so dargestellt wird, 
dass das Stimmverhalten jedes stimmberechtigten Mitgliedes für alle Mitglieder sowie 
die Zuschauer erkennbar ist. 

 
(5) Im Rahmen der Bekanntmachung von Ort und Zeit der Videokonferenzsitzung ist 

darauf hinzuweisen, dass anstelle der Einwohnerfragestunde die Möglichkeit besteht, 
Fragen schriftlich oder elektronisch beim Vorsitzenden einzureichen. Im Rahmen der 
Videokonferenzsitzung verliest der Vorsitzende die bei ihm eingegangenen Anfragen. 
Für das weitere Verfahren finden § 7 Abs. 2 bis 5 entsprechend Anwendung.  

 
(6) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 1 KVG LSA kann 

anstelle einer Präsenzsitzung oder einer Videokonferenzsitzung die Beschlussfassung 
über Verhandlungsgegenstände im Wege eines schriftlichen oder elektronischen 
Verfahrens nach Maßgabe von § 56a Abs. 3 KVG LSA durchgeführt werden. Über die 
Einleitung dieses Verfahrens entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem 
Oberbürgermeister. Das gewählte Verfahren wird durchgeführt, wenn zwei Drittel der 
Mitglieder der Vertretung oder des Ausschusses, mit dem Verfahren einverstanden 
erklärt haben. Das Einverständnis zu dem schriftlichen oder elektronischen Verfahren 
wird im Zuge der Beschlussfassung durch eine gesonderte Abstimmung ermittelt.“ 

 
5. In Anlage 1 wird die Nummer 5. wie folgt geändert: 
 

„5. Die iPads werden von der Stadt Schönebeck (Elbe) versichert. Es gelten die 
jeweiligen Versicherungsbedingungen, die bei Bedarf eingesehen werden können. 
Eine Mitnahme des iPads in das außereuropäische Ausland ist nicht zulässig. Sollte 
ein iPad beschädigt oder zerstört werden oder verloren gehen, ist dies der Stadt 
Schönebeck (Elbe) unverzüglich anzuzeigen. Der Nutzer erhält in diesem Fall ein 
neues iPad. Der Nutzer haftet nach den Bestimmungen des § 34 KVG LSA.“ 

 
6. In Anlage 2 wird in der Präambel die Angaben „§ 1 Abs. 2“ in „§ 1 Abs. 1“ geändert. 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die erste Änderung der Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Beschlussfassung in Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), den 17.07.2025 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschluss-Nummer: 0154/2025   
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Umlage der Verbandsbeiträge des 
Gewässerunterhaltungsverbandes "Ehle/Ihle" 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die als Anlage I beigefügte Satzung zur 
achten Änderung der Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Gewässerunterhaltungsverbandes „Ehle/Ihle“ vom 18.09.2019. 
   
Schönebeck (Elbe), 17.07.2025 
 
 
Knoblauch  
Oberbürgermeister   
 
Anlage I 
Satzung zur achten Änderung der Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Umlage der 
Verbandsbeiträge des Gewässerunterhaltungsverbandes „Ehle/Ihle“ vom 18.09.2019 

 
Auf Grund des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), 
der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) und der §§ 
1, 2 Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), jeweils in der derzeit gültigen 
Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung vom 26.06.2025 die 
folgende achte Änderungssatzung, der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des 
Unterhaltungsverbandes „Ehle/Ihle“ vom 18.09.2019 beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderungen 

 
Die Anlagen zur Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Umlage der Verbandsbeiträge des 
Gewässerunterhaltungsverbandes "Ehle/Ihle“ vom 18.09.2019 werden wie folgt ergänzt: 

 
„Anlage XI zur Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Gewässerunterhaltungsverbandes „Ehle/Ihle“ vom 18.09.2019 
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Beitragstabelle gem. § 6 Abs. 2 und § 7 Abs. 1 für das Kalenderjahr 2025 
 

Umlagesatz für den 
Flächenbeitragssatz €/ha 
Grundstücksfläche inkl. 
Verwaltungskosten 
(Betrag in €/m²) 

Umlagesatz für den 
Erschwernisbeitrag in €/ha 
Grundstücksfläche inkl. 
Verwaltungskosten 
(Betrag in €/m²) 

Anteil des 
Erschwernisbeitrages der 
Stadt Schönebeck (Elbe) im 
Unterhaltungsverband  
„Ehle/Ihle“ (§ 29 Abs. 1  
Satz 4 der Satzung des 
Verbandes) 

 
               12,97 
    (0,001297 €/ m²) 

 
               10,95 
     (0,001095 €/ m²) 

 
            13,22 % 

  
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), den 17.07.2025  
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschluss-Nummer: 0155/2025   
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Umlage der Verbandsbeiträge des 
Gewässerunterhaltungsverbandes "Elbaue" 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die als Anlage I beigefügte Satzung zur 
achten Änderung der Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Gewässerunterhaltungsverbandes "Elbaue“ vom 18.09.2019. 
 
Schönebeck (Elbe), 17.07.2025 
 
 
Knoblauch  
Oberbürgermeister  
 
Anlage I 
Satzung zur achten Änderung der Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Umlage der 
Verbandsbeiträge des Gewässerunterhaltungsverbandes "Elbaue“ vom 18.09.2019 
 
Auf Grund des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), 
der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) und der §§ 
1, 2 Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), jeweils in der derzeit gültigen 
Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung vom 26.06.2025 die 
folgende achte Änderungssatzung, der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des 
Unterhaltungsverbandes „Elbaue“ vom 18.09.2019 beschlossen: 
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Artikel 1 
Änderungen 

 
Die Anlagen zur Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Umlage der Verbandsbeiträge des 
Gewässerunterhaltungsverbandes "Elbaue“ vom 18.09.2019 werden wie folgt ergänzt: 

 
„Anlage XI zur Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des Gewässerunterhaltungsverbandes "Elbaue“ vom 18.09.2019 

 
Beitragstabelle gem. § 6 Abs. 2 und § 7 Abs. 1 für das Kalenderjahr 2025 

Umlagesatz für den 
Flächenbeitragssatz €/ha 
Grundstücksfläche inkl. 
Verwaltungskosten 
(Betrag in €/m²) 

Umlagesatz für den 
Erschwernisbeitrag in €/ha 
Grundstücksfläche inkl. 
Verwaltungskosten 
(Betrag in €/m²) 

Anteil des 
Erschwernisbeitrages der 
Stadt Schönebeck (Elbe) im 
Unterhaltungsverband  
„Elbaue“ (§ 28 Abs. 1 der 
Satzung des Verbandes) 
 

 
                15,04 
      (0,001504 €/ m²) 

 
             23,71 
   (0,002371 €/ m²) 

 
               19,3348 % 
 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), den 17.07.2025 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Beschluss-Nummer: 0152/2025   
1. Teilaufhebungssatzung des Sanierungsgebietes "Altstadt Schönebeck (Elbe)" 
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die 1. Teilaufhebung des förmlich 
festgelegten Sanierungsgebietes "Altstadt Schönebeck (Elbe)" vom 19.12.2005, 
geändert am 10.12.2009, zuletzt geändert am 05.11.2020, in Kraft getreten am 23.11.2020. 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
über die 1. Teilaufhebung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Altstadt Schönebeck 
(Elbe)“ vom 19.12.2005, geändert am 10.12. 2009, zuletzt geändert am 05.11.2020, in Kraft 
getreten am 23.11.2020 (1.Teilaufhebungssatzung).  
 
Schönebeck (Elbe), 17.07.2025 
 
 
Knoblauch  
Oberbürgermeister   
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Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die 1. Teilaufhebung des förmlich 
festgelegten Sanierungsgebietes „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ vom 19.12.2005, 
geändert am 10.12.2009, zuletzt geändert am 05.11.2020, in Kraft getreten am 23.11.2020 

(1. Teilaufhebungssatzung) 
 
Aufgrund des § 162 Abs.1 und 2 BauGB (Baugesetzbuch) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, in 
Verbindung mit dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128), hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner 
Sitzung am 26.06.2025 folgende Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die 1. 
Teilaufhebung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ 
vom 19.12.2005, geändert am 10.12.2009, zuletzt geändert am 05.11.2020, in Kraft getreten 
am 23.11.2020, beschlossen. 

§ 1 
 
Die Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ vom 19.12.2005, geändert am 10.12.2009, 
zuletzt geändert am 05.11.2020, in Kraft getreten am 23.11.2020, wird nach § 162 Abs.1 
Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 BauGB i. V. m. § 162 Abs. 1 Satz 2 BauGB für einen Teil aufgehoben. 
 

§ 2 
Der räumliche Abgrenzungsbereich der 1. Teilaufhebungssatzung umfasst die in der 
Kartenunterlage der Anlage 1 dargestellten Aufhebungsbereiche I und II der 
Bodenrichtwertzonen 1 ,3, 4, 6, 18.1 und 19 sowie die in der Anlage 2 aufgeführten 
Grundstücke bzw. Flurstücke. Beide Anlagen sind Bestandteil der Satzung. Die 
Kartenunterlage (Anlage 1) dient jedoch lediglich zur Erläuterung der Satzung. Der 
rechtsverbindliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Anlage 2. 

 
Anlage 1 Übersichtskarte zur 1. Teilaufhebungssatzung 
Anlage 2 Grundstücks- und Flurstücksübersichtslisten der Bodenrichtwertzonen 

1, 3, 4, 6, 18.1, 19 (Anlagen 2.1 bis 2.6) 
 

§ 3 
Die 1. Teilaufhebungssatzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), den 17.07.2025 
 
 
 
Knoblauch 
Oberbürgermeister 
 
Anlagen zur Satzung: 

 
Anlage 1     Übersichtskarte zur 1. Teilaufhebungssatzung 
Anlage 2 Grundstücks-und Flurstücksübersichtslisten der 

Bodenrichtwertzonen 1, 3, 4, 6, 18.1, 19 (Anlagen 2.1 bis 2.6) 
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B  Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen  

Keine 
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